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An

Emcil HochMhlgcborcnm Lwliindischm Adtls-Convent

v^achdein die, vom Livländischen Adels-Convente niedergesetzte Jttstiz-Neorgailisations-Cmnmission 
ihr Project der Reorganisation des Livlündischen Instizwesens, 6. ä. 14. Juni 1863, sammt Bericht gleichen 
Datums Einen: Hochwohlgeborenen Livlandischen Adels-Convente unterbreitet hatte, sind diejenigen Bemer­
kungen, Aenderungen und Zusätze zum bemeldeten Project, welche Hochderselbe für wünschcnswerth erachtet, 
mittelst Zuschrift Eines Hochwohlgeborenen Livlandischen Landraths-Collegii, ci. 6. 10. Ju li 1863 Nr. 1117, 
der Courmission „zur Bereicherung ihres Materials, behufs etwaiger Berücksichtigung übergeben worden, bei 
der Aufgabe, jene Bemerkungen, Aenderungen und Zusätze, welche sowohl in Form von Gutachten der 
Plenar-Versammlung des, im Juni v. I .  versammelt gewesenen Adels-Convents, wie auch als Ansichterr 
und Vorschläge einzelner und mehrerer Glieder derselben auf die betreffenden Punkte und Paragraphen des 
vorgedachten Projects bezogen worden sind, in reifliche Erwägung ziehen zu wollen und das, unter steier 
Berücksichtigung solcher: Materials, — nach eigenem Ermessen der Commission, — umzuarbeitende Project 
der Reorganisation des Livländischen Instizwesens, den: nächsten deliberirenden Adels-Convente zur noch­
maligen Beprüfung und Begutachtung zu übergeben."

Solcher Aufgabe gernäß ist den:: die Commission zu Anfang des September p. wiederum zusam- 
mengetreten und hat ihre frühere Arbeit unter gewissenhafter Berücksichtigung des ihr übergebenen gedachter: 
Materials einer nochmaligen Durchsicht und Umarbeitung unterworfen.

Hierbei stellte sich jedoch alsbald innerhalb der Commission eine principielle Meinungsverschiederrheit 
ihrer einzelner: Glieder rücksichtlich der ihr geworderrer: Aufgabe betreffs der Herstellung eines, die Vereini­
gung und Verschmelzung von Land- und Stadt-Instiz bezweckenden Projects heraus.

Während nämlich der Präses dieser Commission und das Commissionsglied von Dehn die der 
Commission von Einern verehrlichen Adels-Convente gestellte Aufgabe, daß

„in Arrerkennung des Bedürfnisses nach Herstellung der Landes-Justiz, ein Projeet zur Ver­
schmelzung und Vereinigung der bisher getrennt gehandhabten Stadt- und Land-Justiz mit Ein­
schluß der Stadt Riga, zu entwerfen sei", 

als eine, auf die gedeihliche Entwickelung der Justiz abzielende anerkannten, erklärten die beiden anderr: 
Commissionsglieder v. Saß und v. Sievers, daß sie, die Bereinigung der Land- und Stadt-Justiz mit 
derr: Landeswohl unvereinbar erachtend, nicht die Verantwortlichkeit auf sich nehmen könnten, eine Arbeit 
zrr fordern, zu welcher ihre Ueberzengung in entschiedenen: Gegensätze stehe, als weshalb sie an der Be­
handlung einer solchen Aufgabe sich auch nicht zu betheiligen vermöchten.

Für die Behandlung jener Aufgabe schieden daher, nachdem die Commission kraft der ihr von 
Einem verehrlichen Adels-Convente ertheilten Cooptatious-Befugniß sich durch Wiederwahl des früheren 
Commissions-Gliedes von Klot  ergänzt hatte, die Commissions-Glieder von Saß und von Sievers aus.

von

der Justiz - Reorganisations - Commission.

Bericht



Es kamen dergestalt voll Seiten der Commission, welche anch in: Uebrigen die ihr mittelst An­
schrift Eines Hochwohlgeborenen Livländischen Landraths-Collegii, cl. 10. Ju li 1863 Nr. 1117, über­
gebenen Bemerkungen, Aendernngen und Ansätze gewissenhafter Berücksichtigung unterzogen hat, zwei nm- 
redigirte Justiz-Neorganisatious-Projeete zu Stande, das eine im Sinne einer Vereinigung der Stadt- 
und Land-Justiz, das andere in entgegengesetztem Sinne, — und nimmt die Commission sich die Ehre, 
das in dem erstbezeichneten Sinne abgefaßte Projeet Einem verehrlichen Adels-Convente anbei sul, Nr. s. 
zu unterbreiten, während das andere Projeet Einem verehrlichen Adels-Convente bei einem separaten Bericht 
unterlegt wird.

Dem ihm vom Adels-Convente ertheilten Aufträge gemäß hat sich der Präses der Commission 
wegen Entwurfs einer Criminal- wie Civil-Proeeß-Ordnung nach Statt gehabter Berathung dieses Gegen 
starldes innerhalb der Commission, — mit wissenschaftlichen Kräften in Verbindung gesetzt und durch die 
freundliche und uneigennützige Bereitwilligkeit der beiden Herren Professoren der Juristen-Faeultüt der Uni­
versität Dorpat, Hr. Carl von Nummel und Or. O. Meykow, die von diesen entworfenen Grnudzüge 
jener Proceß-Ordnungen erworben, welche zugleich Einem verehrlichen Adels-Convente im Anschlüsse unter­
legt werden, deren Begutachtung jedoch von dieser Commission nicht hat bewerkstelligt werden können.

Sich im Allgemeinen auf ihren Bericht vom 14. Juni p. berufend, glaubt die Commission 
gegenwärtig sich auf die Hervorhebung derjenigen Momente beschränken zu dürfen, welche in Grundlage des 
Convellts-Gutachtens Gegenstand ihrer erneuerten Berathnngen gewesen sind.

Voransgeheud sei hier bemerkt, daß in dem hier beiliegenden Projecte Nr. 1. der Einzelrichter
„Bezirksrichter", die Berufungsinstanz des Gemeindegerichts „Bezirksgericht" und die eollegialisch zusammen­
gesetzte höhere Justizbehörde erster Instanz „Justizamt" benannt worden sind und daß daher anch in Nach­
folgenden: diese neuen Benennungen an Stelle der früheren Benennungen „Kirchspielsrichter", „Kirchspiels­
gericht" und „Landgericht" gebraucht sind.

Anlangend zunächst den Vorschlag, dem Einzel-, resp. Bezirksrichter einen Substituten beizngeben, 
resp. diesen zugleich mit gewissen administrativen Functionen zu betrauen und eventuell die bisherige Anzahl 
der Bezirksrichter beizubehalten oder doch nur um eine geringe Zahl zu verurehren (ek. Int. pet. 1. des 
Convents-Gutachtens all VII und V III des Commissions-Projects vom 14. Juni P.), so hat sich die Com­
mission gegen solche Vorschläge aussprechen müssen, weil von dem legalen Stellvertreter des, juristisch 
qnalifieirten Bezirksrichters nothweudig dieselbe Oualification, wie von diesen: gefordert werden, dann aber 
der Mangel geeigneter Persönlichkeiten nur zn gewiß hervortreten müßte und die Anstellung der, mit den 
administrativen Thätigkeiten des Bezirksrichters zu betrauenden Substituten, selbst bei Beibehaltung der 
gegenwärtigen Bezirksgerichts-Bezirke, ohne Salariruug derselben kaum zu ermöglichen sein möchte. — 
Die Commission glaubt vielmehr in der Obliegenheit der nächsten Oberbehörde, des Justizamtes, für die 
geeignete Stellvertretung des Bezirksrichters Sorge tragen zn müssen, — um so eher das geeignete Aus­
kunftsmittel gefunden zn haben, als solcher Oberbehörde rücksichtlich der zu jener Stellvertretung zu beru­
fenden Personen die Auswahl zwischen den benachbarten Bezirksrichtern, den Gliedern und Gerichtsamts- 
Caudidaten des Justizamtes und anderen, zur Vertretung des Bezirksrichters geeigneten Amtspersonen aus einer 
größeren Anzahl, innerhalb ihres Jurisdictions-Bezirks befindlicher, richterlich qnalificirter Persönlichkeiten 
offen stehen soll.

Eben so wenig hat die Commission die Nothwendigkeit einer Verlängerung des vorgesehenen zwölf­
jährigen Provisorii überhaupt und beziiglich der Wahl der Bezirksrichter insbesondere (ei. pet, 2. I. e.) nu- 
znerkennen vermocht, und zwar nicht allein um deswillen, weil für die gedeihliche Entwickelnug des Nechts- 
lebens provisorische Maßregeln überhaupt nicht wünschenswert!) sein können, sondern auch insbesondere 
deshalb, weil bei der ohnehin immer seltener werdenden Besetzung der Jnstizrichter - Aeinter durch Personen 
ohne abgeschlossene juristische Bildung, nach Ablauf des zwölfjährigen Provisorii die Anzahl der, nur durch 
ihren vorgüngigen Dienst in einer Justizbehörde ihre richterliche Oualification erweisenden Persönlichkeiten 
sich voraussichtlich wesentlich vermindern möchte, — überdies aber auch durch eine in Aussicht gestellte Ver­
längerung des Provisorii der Jugend der Sporn genommen würde, eine abgeschlossene juristische Bildung 
als unbedingtes Requisit für ihre zukünftige Richterfähigkeit zu erstreben.

Auch die vorgeschlagene Beschränkung der bezirksrichterlichen Amtsdnner überhaupt und die Limiti- 
rung der erstmaligen Wahl des Bezirksrichters auf resp. 6 oder 9 Jahre (et. pet. 3 I. e.) hat die Commission 
nicht wünschenswert!) halten können, indem durch derartige Maßregeln die richterliche Unabhängigkeit nur zn 
leicht gefährdet und die Zukunft des Bezirksrichters nur zu sehr der Sicherheit beraubt werden könnte, wenn 
derselbe nach sechs- oder neunjähriger Berufs-Thätigkeit im reifen Mannesalter geuöthigt würde, sich nach 
Statt gehabter Abwahl einem ändern, ihm vielleicht ganz fremden Berufe znwenden zn unissen.



Dic Commission glnubt indes; der Befiirchtnng, daß, wenn die Einzelrichter-Wahl ans Personen 
ohne qcnnncnde amtliche Erfnhrniifl und Geschicklichkeit fallen sollte, sodann bei der lebciisdmicrlichc» Anstel­
lung des Einzclrichters fnr Handhabnng der Justiz Gefahren und Jncommoditäten erwachsen könnten, — 
durch den Vorschlag zn begegnen, daß sowohl wahrend des zwölfjährigen Prvvisvrii, als anch nach Ablauf 
desselben jede Einzelrichtcr - Wahl, sofern dieselbe ans eine Person fallt, welche nicht schon drei Jahre dem 
Amte eines Einzel-, rcsp. Kirchspiels- oder Bczirksrichters oder eines Vorsitzers, Mitgliedes oder Secrctairen 
einer Justizbehörde ezel. gewisser Vehörden oder eines lintersnchnngsrichters norgestanden hat, zunächst 
nur für drei Jahre gelten soll, daß aber die Wahl zum Einzelrichter, wenn dieselbe ans eine Person
fällt, welche schon drei Jahre solches Amt oder dasjenige eines Vorsitzers, Mitgliedes oder Sccretairen einer 
Justizbehörde — cpcl. gewisser Behörden — oder eines Untersuchungsrichters bekleidet hat, sofort fnr die 
Lebensdauer der gewählten Person gelten soll, einerlei ob die letztere für den ihr etwa seither anvcrtrant 
gewesenen oder für einen ändern cinzclrichterlichcn Jnrisdietions-Bczirk gewählt werden sollte.

Dagegen hat sich die Commission in, Hinblick auf den Umstand, daß der Einzelrichter für die 
Thätigkcit seines Notaircn allein cinznstehen hat und bei etwa gestörter Berufs - Einigkeit und Freudigkeit 
seitens dieser beiden Beamten dem ilrechtsgange Behinderungen und Unergnicklichkeiten erwachsen könnten, — 
für dic vom Ermessen des Einzclrichters abhängige Anstellung und Entlassung des Notairen (oü pot. 4 I. o.) 
ausgesprochen, jedoch dabei den Einzelrichtcr zur ungesäumten Vorstellung des Amtsnachfolgers des entlassenen 
Notairen an das Obcrgericht, behufs seiner Bestätigung verpflichten zn müssen geglaubt, damit dergestalt 
eine unzulässige länger dauernde Bacanz des Amtes möglichst vermieden werde.

Anlangend den Vorschlag, in den Justizbehörden eintretcndc Vacanzcn zunächst auf dem Wege 
provisorischer Zwisehenwnhlcn zn besetzen (oll I.ik. It. pot. 2 i o„), so hat sich dic Commission zn solcher 
Maßregel nicht zu bekennen vermocht, — einmal weil es nahe liegt, daß die durch dic Zwischenwahlen ins 
Amt berufenen Personen ans Besorgnis;, bei der ordentlichen Vöahl nicht wiedergewählt zn werden, von der 
Annahme der Zwischcnwahl znrückschrccken dürften, — ferner, weil eine vorhcrgegangcnc provisorische Wahl 
die Jneiheit der zur ordentlichen Wahl berufenen Wähler durch die stillschweigend allgemein angenommene 
Voraussetzung der Bestätigung der provisorischen Wahl durch dic nachfolgende ordentliche Wahl, mehr oder- 
weniger, gleichwohl gewöhnlich moralisch beschränken könnte, — und endlich, weil kein verfassungsmäßiges 
Organ cxistirt, welches zur Ausführung vorkommendcr Zwischenwahlen dcsignirt ist, indem dic durch das 
Allerhöchst confirmirtc Provincialrccht Th. Il, Art. 304 dein Adels-Convente zngewicsencn Zwischenwahlen 
nirgend auf provisorische Dauer fixirt, sondern permanente Wahlen sind. — Es glaubt vielmehr dic Com­
mission dem obwaltenden Bedürfnisse dadurch abgcholfen zn sehen, daß dem nächsten Oberlichter derjenigen 
Behörde, in welcher die Bacanz eines Richtcrstnhles eiugetrcten ist, nnhcimgcstellt bleibe, je nach der Dring­
lichkeit des concreten Falles nach eigenem Ermessen dic erforderlichen Anordnungen für dic Viccbedicnnng des 
bezüglichen Postens bis zur ordentlichen Wahl, und zwar in solcher Weise wie rücksichtlich der Vices des 
Emzelrichters vorgeschlngen worden, — zu treffen.

M ir die während des vorgesehenen Provisorii in der Convents-Renrarke sub lät. Z. a. vorgeschla­
gene Erweiterung des passiven Wahlrechts nur ans nicht immatriculirte Edelleute hat diese Commission eben
so wenig sich anssprechen können, als für die Erweiterung des aetiven Wahlrechts ans alle, in Bezug auf 
Bewilligungen ans den: Kreis- resp. Landtage stimmberechtigte Personen: dort, weil ihr kein Grund einlench- 
tete, ans welchem den «nadeligen, die verlangten, ihm zum Richteramt fähig machenden Requisite besitzenden 
Mann durch den adeligen von der Wahl ausgeschlossen zu sehen, auch nur wünschenswerth sein könne; hier, 
weil mit der vorgeschlagenen Erweiterung des aetiven Wahlrechts eine wesentliche Veränderung der bestehenden 
ständischen Verfassung verbunden wäre.

Anlangend den Vorschlag, daß zu Seeretairen der Justizbehörden (ok. lüt. 0. 1. e.) die letzteren 
den bezüglichen Wahlorganen drei Candidaten in Vorschlag zu bringen, diese aber ans der Zahl derselben 
eineir zu erwähleil haben sollen, — so hat die Commission rücksichtlich dieses Gegenstandes um so mehr an 
ihrer früheren Anschauung (ek. M . 9 des Berichts vom 14. Juni p.) festhalteu müssen, als bei der pro-
jectirten Vereinigung der Land- und Stadt-Justiz eine andere Methode der Wahl der Secretaire, als durch
diejenigen Behörden, bei welchen sie anzustellen sind, in Folge der bestehenden Landes - Verfassung, kaum 
ausführbar sein möchte.

Ebenso hat die Commission keinen Grund erseheil können, warum die Secretaire der Justizbehörden 
rücksichtlich ihrer Amtseutlassung ein schlechteres Recht, als die Glieder derselben genießeil sollteil, — und 
daher den Vorschlag, nach welchem der Secretair ans das Zeuginß von Zweidrittheilen der Behördenglieder 
wegen Untanglichkeit des Amtes zn entlassen sei, — sich nicht zu eigen inachen können.

Die Frage des Anwaltszwanges (et. pet. XII. I. e.) hat in den Proceß - Ordnungen ihre Beant­
wortung zn finden, wo darüber am geeigneten Orte das Nöthige festznstellen sein wird.



Die Courmission hat, der bestehenden Landes-Berfassung gemäß, ausdrücklich (ef. pet. XIV. 1. e.) 
ausgesprochen, daß die allgemeine Gerichtssprache irr Livland die Deutsche sei, unbeschadet derjenigen Fälle, 
in denen die gerichtlichen Verhandlungen in den National - Sprachen entweder geschehen müssen, oder 
gescheherr dürfen.

I n  Anerkennung der Unzweckmäßigkeit und des inneren Widerspruches, welcher in der Zulässigkeit 
der sogenannten gemischterr Gerichte liegt, — hat sich die Commission mit voller Ueberzeugnug für die 
gänzliche Unzulässigkeit derselben aussprechen müssen, schon weil die amtliche ücke8 des ordentlichen Richters, 
zumal bei öffentlichem und mündlichem Gerichtsverfahren, in allen Fällen den Personen geistlichen und 
Militairstaudes re. alle geirügende Garantien unparteiischer Rechtspflege bieten muß.

Aulangend den Vorschlag, die Gerichtssporteln in eine allgemeine, mit der Landeskasse gemein­
schaftlich zu verwaltende Kasse zu sammeln und pi-o i-ata der Gehalte an die Secretaire und Kanzelleien 
der Justizbehörden zu vertheilen, — so hat sich die Commission gegen eine solche Maßregel aussprechen 
müssen, einmal weil ein absichtlicher Sachverschlepp — wie befrirchtet — bei dem mündlichen nnd öffent­
lichen Verfahren kaum denkbar sein und jedenfalls nicht durch einen ändern Vertheilnngsort der 
Sporteln neutralisirt werden möchte, — dann aber, weil die beantragte Vertheilung der Sporteln pi-o rata 
der Gehalte eine Ungerechtigkeit gegen die einzelnen Kanzelleieu nnd Kanzellei-Beamten in sich schließen 
würde, da alsdann ein Theil derselben über das Maß der durch seine Arbeit gewonnenen Einkünfte bedacht, 
ein anderer Theil aber in eben den: Maße geschädigt werden würde.

Auch gegen die statt der Sporteln vom sneeninbirenden Theile zu erhebenden Proeent-Gelder muß 
sich diese Commission anssprechen, weil, — abgesehen von der schwierigen Ausführbarkeit dieser Maßregel 
wegen des oft gar nicht bestimmbaren Werthes des Streitobjeets, — durch eine derartige Maßregel die 
Proceßsucht schwerlich verringert werden möchte, auch die geringem Proceß - Streitigkeiten bei weitem die 
Mehrzahl bilden und gerade in ihnen die vorwiegende Streitsucht der Parteien sich vorzugsweise geltend 
macht, namentlich durch möglichste Verwickelung und Ausspinuung der Processe.

M it der Idee, daß zu höheren Instiz-Aemtern nur solche Persollen wählbar seien, die durch vorher 
bekleidete Justiz-Posten eine amtliche Erfahrung zu doeumentiren im Stande sind, ist die Commission zwar 
prineipiell einverstanden. Dieselbe hat aber geglaubt, zugleich darauf bedacht sein zu müssen, daß diese 
Idee in einer Weise zur Ausführung gelange, welche den Kreis der wählbaren Persollen nicht gar zu 
sehr verengert.

Schon im Punkt 10 ihres Berichtes von: 14. Juni p. hat die Commission eine Vermehrung der 
Jnstizämter (Landgerichte) als wünschenswerth bezeichnet. Gegenwärtig aber bei der projectirten Bereinigung 
der Land- und Stadt-Justiz hält die Commission die gedachte Vermehrung in noch weiterem Maße und 
zwar namentlich der Art für unerläßlich, daß eine rasche und bequeme Justiz nur dann zu erwarten ist, 
wenn in jeder der sieben Livländischen Kreisstädte excl. Riga je ein Iustizamt nnd in der Stadt Riga 
zwei Iustiz-Aemter hergestellt werden.

Eine Verringerung des Dotations-Etats der Justizbehörden hat die Commission selbst unter Be­
rücksichtigung der bei der projectirten Vereinigung der Land- und Stadt-Justiz ans den Städten zur Dispo­
sition kommenden Geldurittel, nicht vorzuschlagen sich getraut, weil sie solchen Etat ohnehin kanm zu hoch 
gegriffen zu haben glaubt und an der Ueberzengung festhält, daß jeder Richter so ausreichend dotirt sein 
müsse, daß er ohne drückende Nahrnngssorgen mit Freudigkeit seinem Berufe zu leben im Stande sei. — 
Sie hat im Gegelltheil sich erlaubt, für einzelne Iustizrichter eine höhere Gage als früher zu proponiren, 
jedoch nur dort, wo die Theuernngs - Verhältnisse der Gerichtssitze und die sociale Stellung des Richters 
sie zu der Ueberzeugung gebracht haben, daß die früher in Vorschlag gebrachteil Gngenposten zu niedrig 
angesetzt worden seien, wie namentlich rücksichtlich des Hofgerichts - Präsidentell und des Nigaschen Land­
gerichts-Personals.

Die vorgeschlagene vollständige Entziehung des Rechts der Zeugen - Vereidigung durch die Ge- 
meilldegerichte, so daß Letztere auch nicht zur Anordnung derselben competent sein sollen, hat die Com­
mission in wesentlicher Aufrechterhaltuttg der Vorschrift des A 870 der Bauer-Verordnung vom Jahre 1860 
nicht für zweckmäßig erachtet, vielulehr zur Vereinigung des dabei nothwendig aufrecht zu erhaltenden Princips 
der dem urtheilsfüllenden Richter zu gewährenden Unmittelbarkeit der ganzen Sachverhandlung, mit der 
Rücksicht auf die gegenwärtig noch vorhandeile mangelhafte Bildungsstufe der meisten Glieder der Mehrzahl 
der Geuleiudegerichte für richtig gehalten, daß die Letzteren zwar berechtigt sein sollen, die voll ihnen zn 
vernehmenden Zeugen bei ihrer örtlicheil nächsten Oberinstanz oder beim Einzelrichter vereidigen zu lassen, 
immer jedoch erst nach vollständiger vom Gemeindegerichte vorher bewerkstelligter Aufnahme des, die Aus­
sagen des betreffenden Zeugen enthaltenden Protokolles und Uebersendung des Letzteren an die um die 
Zeugen-Vereidigung zn ersuchende Instanz.



Den Vorschlag, daß der Geldwerth-Betrag für die, den Gemeindegerichten competirenden Ver­
handlungs-Gegenstände unter allen Umständen die Competenz-Norm abgeben möge, — hat die Commission 
nicht für ausführbar gehalten, weil gerade die aus dein täglichen kleinen Geschäfts- und soeialen Verkehr entsprin­
genden Bagatell-Klagen unr zu häufig sich auf keinen Geldwerth znrückführen lassen und daher, — wollte man 
den Gemeindegerichten das Recht der Verhandlung nnd Entscheidung der nicht in Geldeswerth ausdrückbaren 
Klagen entziehen, — zum Schaden einer leicht erreichbaren und raschen Jnstizpflege wie eines systematischen 
Jnstanzenzuges, an andere Gerichte überwiesen werden müssen. — Es glaubt indeß die Commission einen 
befriedigeirden Ausweg darin gefunden zu haben, daß sie der Competenz der Gemeiudegerichte die Verhand­
lung und Abnrtheilnng aller Klagen zngewiesen wissen will, welche an geforderten Werth nicht den Betrag 
von 200 Rbl. Silb. übersteigen, desgleichen auch solcher Klagen, bei denen es sich um keinen bestimmten
Geldwerth harrdelt, der letztgedachten Klagerr jedoch nur dann, wenn dieselben aus dein täglichen kleinen
Geschäfts- mrd soeialen Verkehr entspringen, — bei der Berechtigung, in allen diesen Klagesachen, sofern
es sich iricht um einen geforderten oder vom Kläger aeqniparirend ästimirten Werth von mehr als 40 Rbl. S . 
handelt, inappellabel entscheiden zu dürfen.

Für die vorgeschlagene Erhöhung der einzelrichterlichen Strafgewalt über diejenige der Gemeinde- 
gerichte hat sich die Commission nicht anssprechen können, schon weil nach dein von ihr eingehaltenen 
Instanzen-System das Gemeindegericht als eine, nur aus localer Nothwendigkeit bis auf Weiteres in Polizei- 
uud Bagatell-Sachen gegen Banergemeiude-Glieder engeren Sinnes beiznbehaltende Behörde (ek. pet. 3. 
des Berichts vom 14. Juni p.) dem Einzelrichter als Instanz in solchen Sachen wider Personen aller
übrigen Stände vollkommen entsprechen und daher dem Einzelrichter coordinirt dastehen soll, — auch die 
Coinpetenz mrd Strafgewalt in allen administrativen Functionen, wie diese nach der Bauer-Verordnung 
vom Jahre 1860 dein jetzt bestehenden Kirchspielsrichter obliegen, ohnehin unverändert auf den Einzelrichter 
übergehen sollen.

Jedoch schlügt die Commission vor, daß der Einzelrichter in Polizeisachen wider Personen adeligen 
nnd epeinten Standes nur auf Verweis, ans Abbitte, ans Schadenvergütung bis 40 Rbl. S . und auf 
Geldbuße bis höchstens 20 Rbl. S . zu erkennen berechtigt sein soll.

Den Vorschlag, daß die bestehenden Evangelisch-Lutherischen Provincial-Consistorien dem Ressort 
des Baltischen Obertributtals nnterzuordnen und das bestehende Evangelisch-Liltherische General-Consistormm, 
unter Fortbestand desselben in S t. Petersburg nur für die Evaiigelisch-Lutherische Diaspora in den übrigen 
Theilen des Kaiserreichs, für die Baltischeil Provinzen zu cessiren habe, dagegen aber eine eigene, dem 
bestehenden General-Consistorio entsprechende Instanz für die bemeldeten Provinzen zu errichten und diese 
Letztere mit dein Baltischen Obertribnnale zu vereinigen sei, — hat diese Commission in ihrem hier beilie- 
gendeii Projecte Nr. I. dergestalt realisirt, daß die gedachte statt des jetzigen General-Consistorii zu errich­
tende Baltische geistliche Oberbehörde unter dein Namen „Baltisches General - Consistorimn" in kirchlich- 
administrativen Angelegenheiten der directeu Allerhöchsten Entscheidung unterstellt, in judiciüren Angelegen- 
heiten aber, weil nach dein hier beiliegende Projeete Nr. I. die gegenwärtige judiciüre Coinpetenz der Pro- 
vincial-Consistorien insgesammt auf die ordentlichen Justiz-Behörden übertragen werden soll, jeglicher 
Thütigkeit enthoben ist.

Rücksichtlich der Zahl der, Seiner Kaiserlichen Majestät zum Präsidenteil und zum Vice-Präsi- 
denten des Baltischen Obertribunals vorzustellenden Candidaten hat übrigens die Commission eine Abänderung 
ihres frilheren Projeets, nach welchem aus den Gliedern des Obertributtals je drei Candidaten zu jenen 
Aemtern Seiner Majestät vorzustellen sein sollten, dahin Voranschlägen sich erlaubt, daß nur je zwei 
Candidaten aus dem Nichterpersonale des Baltischen Obertribunals zu den bemeldeten Posteil S r. Majestät 
zu präsentireil sein sollen, damit nicht der, bei der ohnehin nicht großen Anzahl.Mitglieder nicht unmög­
liche Fall eintreten könne, daß die Mehrzahl der Obertribunals-Glieder bei einer etwauigen gleichzeitigen 
Besetzung beider Präsidentenstühle ans die bezügliche Candidaten-Liste gesetzt werden müsse.

Anlangeud den Vorschlag, daß die Geistlicheil für Amtsdelicte der Consistorial-Gerichtsbarkeit 
entzogeil und dein allgemeinen Richter untergeordnet werden mögen, — so hat die Commission in ihrem 
hier beiliegenden Projecte Nr. I. sich diesen Vorschlag zu eigen gemacht, indem sie davon ausging, daß 
bei den ordentlichen Gerichteil gleiche Fähigkeit unparteiischer Benrtheilung der Delicte geistlicher, wie welt­
licher Personen vorauszilsetzen ist, und daß ohnehin einerseits die gemischteil Gerichte, zu denen wol auch 
die Consistorien zu rechnen sind, cessiren solleil, andererseits die Trennung der Justiz von der Administration, 
wie auch die Aufhebung der privilegirten Sonderstellung im Instizwesen angestrebt wird.

Den Gruildsatz der Aufgebnng der privilegirten Gerichtsstände glaubt die Coulmission auch rück­
sichtlich der allgemein eriminalrechtlichen Delicte sowohl der Staatsbeamten, als auch der Glieder des Hof-
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gerichts in ihrem Projecte von: 14. Juni p. dnrchgeführt zu haben, indem sie diese Personen für Deliete der 
ordentlichen Criminal-Behörde erster Instanz unterworfen wissen will und in der Bestimmung, daß Amts- 
deliete des hofgerichtlichen Nichterpersonals nicht von den ordentlichen Criminal-Behörden erster Instanz 
dieses Gouvernements, sondern vor den, dem Hofgerichte coordinirten Behörden Ehst- oder Kurlands verhan­
delt und von diesen abgeurtheilt werden sollen, — nicht die Creation eines privilegirten Gerichtsstandes, son­
dern nur eine Folge der instanziellen Subordinations-Stellung und die nothwendige Beseitigung einer 
Anomalie zu ersehen vermag, welche Letztere unzweifelhaft vorhanden wäre, wenn der Unterbehörde des Hof- 
gerichts — der Criminalbehörde erster Instanz — die Untersuchung und Aburtheilung der Deliete des 
Richterpersonals der Oberbehörde zustehen würde. — Die Commission hat daher in Analogie und Verfolg 
dieses von ihr adoptirten Grundsatzes auch für nöthig gehalten, daß die Verhandlung und Aburtheilung der 
Amtsdelicte der Vorsitzer, Glieder und Secretaire der collegialisch zusammengesetzten Behörden erster Instanz 
— der Iustizämter — einer coordinirten anderen solchen, vom Hofgerichte zu designirenden Instanz Liv­
lands competiren soll.

Die ihr gestellte Aufgabe, ein Forum für die Amtsdelicte der Glieder des Baltischen Obertribunals 
zu bezeichnen, — glaubt die Comurission dergestalt gelöst zu haben, daß in Amtsdelicten des Präsidenten, 
Vice-Präsidenten, der Mitglieder, Kanzellei-Directoren und der Secretaire des Baltischen Obertribnnals, die 
Gerichtsübergabe der Person auf Beschluß und Vorstellung des Plenums dieser Baltischei: höchsten Behörde 
mit Allerhöchster Genehmigung, an einen aus sämmtlichen Präsidenten und Vice - Präsidenten aller Jnstiz- 
Oberbehörden der drei Ostseeprovinzen unter dem Vorsitze des Präsidenten oder beschaffentlich des Biee-Präsi- 
denten des Baltischen Obertribunals zusammengesetzten höchsten Iustizhof zu erfolgen haben soll, welcher 
Letztere die Sache zu verhandeln und abznnrtheilen hat und von dessen Spruche nur Nemednr durch die 
Gnade Seiner Kaiserlichen Majestät zulässig ist.

Hinsichtlich der Frage, ob das Corroborations- und Ingrossations-Wesen dem Hofgerichte zu be­
lassen oder aber in die Kreisbehörden zu verlegen sei, hat die Commission in ihrem hier beiliegenden Projecte 
Nr. I. sich für die letztbezeichnete Beantwortung dieser Frage schon als nothwendige Folge der projeetirten Ver­
einigung der Land- und Stadt-Justiz entscheiden müssen. Es sprechen indeß für eine solche Decentralisation 
des Corroborations- und Ingrossations-Wesens auch andere gewichtige Gründe und diese, wie nicht minder 
die dagegen angeführten Grimde wolle Ein verehrlicher Adels-Convent sich aus den Protocollen der 17. und 
der 35. Sitzung der Commission vortragen lassen.

Der ihr gestellten Aufgabe der Fipirnng und Scheidung der polizeilichen und administrativen 
Competenz des Ordnungsgerichts von derjenigen des Einzelrichters, — glaubt die Commission durch den 
Vorschlag genügt zu haben, daß nur die öffentliche Wohlfahrts- und Sicherheits-Polizei den, rücksichtlich 
ihrer Zusammensetzung, so wie rücksichtlich der Wahl, Qualification, Amtsdauer re. re. ihrer Glieder und 
Kanzellei - Beamten in Gemäßheit der bestehenden Bestinunuttgen des Provincialrechts unverändert beizube- 
halteuden, jedoch der, ihnen jetzt zustehenden niederen Rechtspflege und der Voruntersuchung begangener 
Criminal - Verbrechen zu entkleidenden, jetzt bestehenden Ordnungsgerichten und den vom Standpunkte des 
hier beiliegenden Projects Nr. I. mit ebenmäßiger Competenz zu versehenden städtischen Polizeien verbleiben 
soll, mit der Bestimmung, daß bei Vergehen polizeilicher Natur wider die öffentliche Ordnung nnd 
Sicherheit und namentlich solchen, welche durch Zusammenrottungen begangen werden oder worden sind, 
dem Ordunngsgerichte und resp. der städtischen Polizei das polizeiliche Einschreiten und nach der Bedeutung 
des concreten Falles die Erledigung in den Grenzen der bisherigen Strafgewalt dieser Polizei-Autoritäten 
Vorbehalten bleiben soll, — wobei jedoch selbstverständlich dem Eiuzelrichter die, jeder polizeilichen Autorität 
obliegende Verpstichtung des sofortigen Einschreitens, falls die speciell competente Polizei-Autorität nicht zur 
Stelle ist, zustehen würde.

Unter die Dijudicatur dieser Behörden für die öffentliche Wohlfahrts- und Sicherheits-Polizei 
sollen alle, innerhalb ihrer Amtsbezirke befindlichen Personell zu sortiren haben.

Anlangend die Oberkirchenvorsteher-Aemter, so ist die Conunission der Ansicht, daß dieselben bei 
ihrer bestehenden Zusammensetzung, der Wahl nnd Onalification ihrer Glieder u. s. w. zu belassen, jedoch 
jeglicher Verhandlung und Entscheidung privatrechtlicher, immer an den ordentlichen Richter zu verweisender 
Streitigkeiten zu entheben und in Gemäßheit ihrer gegenwärtigen Verfassung lediglich nur als Collegien für 
kirchlich-administrative und kirchenpolizeiliche Angelegenheiten, also ohne jegliche judiciäre Gewalt, —- zu 
eonserviren seien.

Bei der Bereinigung der Land- und Stadt-Justiz hat die Commission in ihrem hier beiliegenden 
Projecte Nr. I. endlich auch die Evangelisch-Lutherischen Consistorien nicht unbeachtet lassen dürfen und dem­
zufolge die Verschmelzung des bestehenden Livländischen Evangelisch-Lutherischen und des bestehenden Nigaschen



Evangelisch-Lutherischen Consistoriums zu e i nem in R iga sitzenden Livländischen Evangelisch-Lutherischen Pro- 
vineial-Cünsistoriuins befitrwortet.

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß bei der Abfassung des hier beiliegenden Projekts N r. I .,  da 
Ein verehrlicher Adels-Convent der Commission für die Behandlung des Themas „Bereinigung der Land- 
und S tad t-In stiz"  bestimmte Gesichtspunkte als leitende Normen vorgezeichnet hat, jede von diesen Gesichts­
punkten abweichende Anschauung der Commissions-Glieder hat cessiren müssen und daß, wenn die von Einem 
verehrlichen Adels-Convente aufgeführten leitenden Gesichtspunkte aä V. des Commissioirs- Projects vom 
14. J u n i  v. I .  unter Anerkennung des Rechtes der „ ü b r i g e n "  ständischen Corporationeu gleich der Liv- 
ländischen Ritterschaft ihre Richter selbst zu wählen, die Besetzung bestimmter Nichterstühle in den gemein­
samen Behörden durch die verschiedenen S tände der Provinz fordert, —  unter diesen verschiedenen 
S t ä n d e n  überall nur die gegenwärtig wahlberechtigten zwei. S tände —  der im Landtage repräsentirte Adel 
und die in den Magistraten verkörperten Stadt-Bürgerschaften —  nur so mehr haben verstanden werden 
müssen, als pet. 3 des Convents-Gutachtens aä V. des Commissions-Projects vom 14. J u n i  p. sich aus­
drücklich auf die Beibehaltung des bestehenden Wahlmodus auf dem Livläudischen Landtage beruft, mithin 
also eine Berücksichtigung des dritten S tandes —  des Bauerstandes —  ansschließt.

Dem Allen nach, und weil es in: Begriffe des Rechtes liegt, bei einer gemeinsauren Justiz den 
dabei betheiligten verschiedenen Stünden in Beziehung auf die Anzahl der von ihnen in die einzelnen B e­
hörden zu wählenden Personen, soweit nicht obwaltende besondere Verhältnisse mit unbedingter Nothwen- 
digkeit Ausnahmen erheischen, eine möglichst paritätische S tellnng anzuweiseu, —  ist die Commission in 
ihrem hier beiliegenden Projekte N r. I. von folgenden allgemeinen Bestiinmungen ausgegangen:

o.) D ie W ahl der städt ischen A d m i n i s t r a t i v - B e a m t e n ,  als für lediglich städtische Interessen be­
rufener Personen bleibt nach wie vor Reservat der betreffenden Städte.

d) Die Gemei ndeger i ch t e  bilden die erste Instanz in Polizei- und B agatell-Sachen wider ans dem 
Lande befindliche Bauer-Gem einde-Glieder engeren S in n es  und haben als B erufungs-Instanz 
die Bez i rks r i ch t e r  über sich, welche letztere ans dem Bezirksrichter als Vorsitzer, drei bäuerlichen 
Beisitzern und dem Notairen zusammengesetzt sind und als Kassationshof das J u s t iz  am t aner­
kennen.

e) D ie dem Gemeindegcrichte coordiuirte erste Instanz in Polizei- und geringfügigen Civil-Nechts- 
sachen wider Personen aller übrigen Stande bilden die Bez i r k s r i ch t e r ,  deren für das stäche 
Land 42 so wie die jetzt bestehenden Kirchspielsrichter gewählt werden, während die Magistrate 
der verschiedenen Städte für das bezügliche städtische Territorium eine den: Bedürfnisse ensprechende 
Anzahl solcher Richter zn erwählen haben. Indeß  soll es dem M agistrate der bezüglichen S ta d t 
frei stehen, denjenigen für ländisches Territorium angestellten Bezirksrichter, der seinen Gerichtssitz 
in der betreffenden S ta d t hat, auch zn ihrem Bezirksrichter gegen Zahlung entsprechenden Ge­
haltes zu erwählen, so, daß dergestalt der Inrisdietiousbezirk desselben Land und S ta d t in sich 
schließen würde, und er sonach berechtigt wäre, zwei Bezirksrichter-Aemtcr gleichzeitig in sich zu 
vereinigen. Gleichermaßen soll es gestattet sein, einen von der betreffenden S ta d t erwählten B e­
zirksrichter auch zum Bezirksrichter ländischen Jurisdiction-Bezirks zn erwählen, sofern solche S ta d t 
der Gerichtssitz nicht nur für den auf städtischen, sondern auch für den auf ländischen Jurisdictions- 
Bezirk angewiesenen Bezirksrichter ist.

Unter die Jurisdiction des Bezirksrichters sortiren in erster Instanz alle, innerhalb seines 
Amts-Bezirks befindliche Personell nicht bäuerlichen S tandes, unter diejenige des auf städtisches 
Territorium angewiesenen Bezirksrichters überdies aber auch alle, innerhalb seines Inrisdietions- 
Bezirkes befindliche, zum Banergemeinde-Verband engeren S innes gehörige Personen.

D ie Berufung von dein Spruche des Bezirksrichters ergeht an das örtliche Justiz-A m t, 
über welchem das Hofgericht als Kassatioirshof steht.

6) I n  den Städten D o r p a t ,  P e r n a n ,  F e l l i n ,  W e n d e n ,  W a l k ,  W o l m a r  und W e r r o  werden 
je ein Instizam t, in der S ta d t R i g a  aber zwei Iustizämter als erste Instanzen für Criminal- 
und solche Civil-Rechtssachen, welche nicht vor die Gemeindegerichte oder vor die Einzelrichter 
oder vor die Handelsgerichte sortiren, errichtet. D ie Jurisdiction dieser Iustizämter erstreckt, sich 
auf die Bezirke der Ordnuugsgerichte resp. zn D o r p a t ,  P e r n a n ,  F e l l i n ,  W e n d e n ,  W a l k ,  
W o l m a r  und W e r r o ,  und zugleich auf die städtischen Territorien und Patrimonial-Gebiete von 
resp. D o r p a t ,  P e r n a n ,  F e l l i n ,  W e n d e n ,  W a l k ,  W o l m a r ,  Lemsa l  und W e r r o ,  während 
der Jurisdictions-Bezirk des einen der in R i g a  zn errichtenden zwei Iustizäm ter, nämlich des 
Isten Rigaschen Iustizamtes von dieser S ta d t und deren Patrim onial-G ebiet, derjenige des



Arn Nigaschm Justizamtes aber von dem N i gaschen Orduungsgcrichts-Bezirke und der Stadt 
Schlack sammt deren Patrimonal-Gebiet gebildet wird.

Unter die Dijudieatur der Justizämter sartiren alle, innerhalb ihrer Jurisdictions-Bezirke 
befindliche Personen ahne Unterschied des Standes.

Die Präsidentenstnhle aller Jnstizämter — mit Ausnahme desjenigen des kMu Nigaschen 
Justizamtes — werden durch Wahlen der bezüglichen Kreistage, die Biee-Präsidentenstellen durch 
Wahlen der betreffenden Städte besetzt, mit Ausnahme des Iften Nigaschen Justizamtes, dessen 
Vice-Präses aus der Wahl des Lialändischen Landtages hervorgeht, wahrend die Besetzung des 
Präsidii und aller übrigen Nichterstühle dieser Behörde der Stadt N iga, als der ersten Stadt des
Landes, deren Einwohner vorzugsweise in jener Behörde ihr Forum finden werden, Vorbehalten
bleibt, welche in Gemeinschaft mit der Stadt Sch lock den Bice-Präses des 2 '̂- Nigaschen
Justizamtes, wie die Stadt W olm ar mit der Stadt Lemsal denjenigen des Wolmarscheu
Justizamtes zu erwählen hat.

Die übrigen Mitglieder der Justizämter zu D orpat und Pernau sollen zur Hälfte durch 
die Magistrate resp. dieser beiden Städte, zur Hälfte resp. durch den Dorp ätschen und Per- 
nauschen Kreistag, die Untersuchungsrichter aber überall durch diejenigen Jnstizämter, bei welchen 
sie anzustellen sind, gewühlt werden.

Dagegen haben die betreffenden Städte in die Jnstizämter zu F e llin , Wenden, W alk, 
W olm ar und Werro, und in das Ac Nigasche Justizamt außer dem Biee-Präses nur euren 
Nath, die betreffenden Kreistage aber einen Nath und zwei Assessoren zu erwählen.

Demgemäß haben die bestehenden Landgerichte eurerseits und die bestehenderr städtischen 
Vogteigerichte und resp. Magistrate als Justizbehörden andererseits zu cessiren.

Die Berufung von den Urtheilen der Justizämter ergeht an das Livländische Hofgericht, 
dessen Kassationshof das Baltische Obertribunal ist.

0) Es werden in den Städten R iga, D orpat und Pernau und, wenn erforderlich, auch in den 
übrigen Städten, besorrdere Handelsgerichte für Haudelsstreitigkeiten gegen Bewohner dieser Orte 
und der Patrimonialgebiete derselben errichtet. Die Besetzung dieser Handelsgerichte, welche mit 
Ausnahme des Nigaschen, wegen der vor dasselbe zur Verhandlung und Aburtheilnug gelangenden 
voraussichtlich oft sehr bedeutender Handelsstreitigkeiten der großen Handelsstadt den: Livländischen 
Hofgerichte unterstellten Handelsgerichts, in den betreffenden Jnstizämtern ihre nächsten Oberrichter 
finden, — ist überall Reservat der bezüglichen Städte.

l') Das Livländische Hofgericht, in welches der Livländische Landtag den Präsidenten und zwei 
Oberrüthe, die Stadt N iga, weil die erste Stadt des Landes und durch Anerkennung des Hof­
gerichts als der gemeinschaftlichen höchsten Provincial-Jilstizbehörde, sich ihres bestehenden durchweg 
durch sie selbst zu besetzenden höchsten Gerichtshofes, des Nathes, begebend, den Biee-Präsidenten 
und einen Oberrath und die wahlberechtigten Organe der übrigen Städte Livlands und Oesels 
zwei Oberrüthe zu erwählen haben, ist die höchste, dem Baltischen Obertribunale, als Oberrichter, 
unterworfene Behörde der Provinz in Civil- wie Criminalsachen für Personen aller Stände in 
Land und Städten.
Die Secretaire der collegialisch zusammengesetzten Justizbehörde, einschließlich des hofgerichtlichen 
Obersecretairen, werden durch diejenigen dieser Behörden, bei welchen sie auznstellen sind, gewählt.

ü) Der Livländische Landtag und die Livländischen Kreistage haben die Dotation der von ihnen, die 
betreffenden Städte diejenige der voll diesen zu besetzenden RichLerstellen, beide wahlberechtigte 
Stände aber die Dotation der von den Behörden selbst zu wählenden Beamten und die Be­
schaffung der nöthigen Kanzellei-Mittel, und zwar nach Maßgabe der voll dem einen und voll dem 
anderen Theile in die betreffenden Justizbehörden zu erwählenden Allzahl Richter, in geeigneter Art 
und Weise herbeizuführen.

1) Alle, sowohl durch den Livländischen Landtag, resp. die Kreistage, als auch durch die städtischen 
Wahlorgane in die Justiz-Behörden zu wählenden Personell, wie auch die Secretaire der Justiz- 
Behörden und die Untersuchungsrichter, müssen die vom Gesetze verlangte Oualifieation besitzen 
und werden im Allgemeineil

1c) für Lebensdauer angestellt.
I) Die Besetzung der, mit der öffentlichen Sicherheits- und Wohlfahrts-Polizei betrauten 

Posten ist rücksichtlich derjenigen derselben, welche das stäche Land zu ihren Amtsbezirken haben, 
Reservat der bezüglichen Kreistage, rücksichtlich derjenigen aber, welche für städtisches Territorium äuge-



stellt werden, Reservat der betreffenden Städte. — Unter die Dijudicatnr dieser Polizei-Autoritäten 
sortiren alle, in ihren Amtsbezirken befindliche Personen ohne Unterschied des Standes, 

m) In  das, aus dem jetzt bestehenden Livländischen und ans dem jetzt bestehenden Rigaschen Evange- 
lich-Lutherischen Consistorium vereinigte Livländische Evangelisch-Lutherische Provincia l- 
Consistorinm, welches in Riga sitzt und ohne judiciare Gewalt die, den bemeldeten beiden Con- 
sistorieu jetzt znstehenden kirchlich - administrativen Functionen zugewiesen erhält, — haben der 
Livländische Landtag den weltlichen Präses, den geistlichen Vice-Präses und ein weltliches Mitglied, 
die Stadt Riga aber ein weltliches und ein geistliches Mitglied und die gesammte Livländische 
Evangelisch-Lutherische Geistlichkeit ein geistliches Mitglied zu erwählen. Unter dieses Consistorittm 
sortiren alle in Livland belegene Evangelisch-Lutherische Kirchen und alle in Land und Städten 
befindliche Personen.

n) Die Verhandlung unstreitiger Tutel-, Cnratel- und Nachlaß-Sachen competirt rttcksichtlich 
der zum Bauergemeinde-Verbande engeren Sinnes gehörigen, auf dem Laude befindlichen Personen 
den: Gemeindegerichte, sonst überall den Justizämtern, 

o) Das Corroborations- und Ingrossations - Wesen für Land und Stadt gehört vor die 
Jnstizämter.
Indem die Commission hiermit ihre Arbeiten Einem verehrlichen Adels-Convente zu über­

geben die Ehre hat, muß sie dabei wiederholen, daß sie ihren, im Berichte vom 14. Juni v. I .  empfoh­
lenen Grundsätzen hinsichtlich der Oeffentlichkeit und Mündlichkeit des Gerichtsverfahrens, so wie der Ein­
führung des mündlichen accnsatorischen Processes für Criminalsachen, der Aburtheilnng der Criminal- 
Berbrechen durch die rechtsgelehrten Richter der Crnninalbehörden, und zwar unter Beseitigung des jetzt 
geltenden Normalbeweises ans Grund der, ans richterlicher Ueberzeugnng beruhenden freien Beweistheorie, 
desgleichen hinsichtlich des Zwei-Instanzen-Systems mit einem Cassationshofe und der Jnstallirnng von 
Einzelrichtern für Bagatellsachen, so wie der Nothwendigkeit der richterlichen Qualification und der lebens- 
danerlichen Anstellung der Justiz-Richter, der Aufrechterhaltnng des ständischen Privilegii der Richter- 
Wahlen, der Erweiterung des passiven Wahlrechts ans alle richterlich qualificirte Personen, der Anstellung 
von Untersuchungsrichtern und Staats-Anwälten, der Advocaten und Gerichtsamts-Candidaten, der Ueber- 
gabe der Person ans Criminalgericht nnr auf Beschluß der Anklagekammer n. s. w. — nach bester Ueber- 
zenguug auch m ihren erneuerteil Verhandlungen hat treu bleiben müssen.

Riga, den 29. Februar 1864.

Die vom Livliindischen Adels-Convente nicdcrgesetztc Jnstiz-Reorganisations-
Connnissto«.

Fürst P. Lieven.

Rurchard von -Mot. Ll. von Dehn.
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